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L24006 Gemeindebedienstete Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

DGO Graz 1957 §52a idF 2003/001;

Rechtssatz

Auch im Dienstrechtsverfahren tri:t die Behörde die P=icht zur Ermittlung und zur Begründung ihrer Entscheidung.

Als zulässiger Ermittlungsschritt kommt auch die Schätzung durch die Behörde in Betracht, auch wenn dafür keine

ausdrückliche verfahrensrechtliche Grundlage - wie etwa in § 184 BAO - besteht (vgl. das hg. Erkenntnis vom 28.

Februar 1996, Zl. 94/12/0144, sowie betre:end die Schätzung einer Fahrgeschwindigkeit zur Feststellung einer

Geschwindigkeitsüberschreitung etwa das hg. Erkenntnis vom 3. September 2003, Zl. 2001/03/0172, mwN).

Schlagworte

Begründungspflicht Beweiswürdigung und Beweismittel Allgemein Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Besondere

Rechtsgebiete Dienstrecht
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